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Quo vadis, Spitalmarkt?
Gesundheitsimmobilien – Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie wird die kantonalen 
Ressourcenplanungen im Gesundsheitsbereich beeinflussen. PwC Schweiz beschäftig-
te sich mit der Frage, was dies für die Spitalgesellschaften bedeuten könnte.
Von Marie Seiler und Matthias Bernold – Bilder: Science Photo Library; Philippe Wiget; Frederike Asael; PD 

Der ehemalige Direktor des Bundesamts 
für Gesundheit (BAG), Thomas Zeltner, 
kritisierte bereits 2018 die Fehlplanung 
der Kantone: «Die laufenden Spitalneu-
bau- und Umbauprojekte berücksichti-
gen die zusätzlichen Bedürfnisse für 
Notlagen nicht», so Zeltner. Mit dem Ab-
flachen der Infektionskurve scheint sich 
diese Befürchtung im Rahmen der aktu-
ellen Pandemie vorerst nicht zu bewahr-
heiten. Wo die richtige Anzahl Spital-
betten zu liegen hat, bleibt auch nach 
Covid-19 ein kontroverses Thema im Ge-
sundheitswesen – ebenso wie tiefe Fall-
zahlen, die ungenügende Wirtschaftlich-
keit vieler Betriebe, die fortschreitende 
Ambulantisierung und nicht zuletzt der 
Fachkräftemangel, um nur die grössten 
Herausforderungen zu nennen, mit de-

nen viele Spitäler aktuell zu kämpfen ha-
ben. Diese Probleme müssen unabhän-
gig von COVID-19 bewältigt werden – und 
so dürfte die Überarbeitung der 
 kantonalen und überkantonalen Spital-
planungen entsprechend weiter fort-
schreiten. Nach Lage der Dinge lässt sich 
eine Konsolidierung im Gesundheits-
wesen nicht vermeiden. 

Strategie-Änderung – und dann? 

Eine veränderte Spitalstrategie führt zu 
einer Ressourcenverschiebung. Wäh-
rend an einzelnen Standorten weitere 
Kapazitäten geschaffen werden müs-
sen, stellt sich bei anderen die Frage, 
wie die nicht mehr benötigte Infrastruk-
tur künftig genutzt werden kann. Einige 

Spitalliegenschaften werden zum Zeit-
punkt der Kapazitätsreduktion oder der 
Betriebsschliessung einen sehr guten 
Zustand aufweisen. Dies schon deshalb, 
weil sich Spitäler nicht erlauben können, 
den Unterhalt der Infrastruktur über 
eine längere Zeitperiode zu vernachläs-
sigen. In Extremfällen wurden die Ge-
bäude erst vor einigen Jahren erstellt, 
sodass deren Standard sowie Konzept 
den heutigen Erwartungen und Anfor-
derungen an eine Gesundheitsimmobi-
lie einwandfrei entsprechen. Diese Sub-
stanz will man auch nicht verlieren.
Deswegen muss im Zuge einer Umstruk-
turierung die Immobilienstrategie sorg-
fältig geplant werden. Mit einem Verkauf 
oder einer Umnutzung möchten die Spi-
täler signifikante Sonderabschreibungen 

Vor der Umstrukturierung von Spitälern ist die Immobilienstrategie sorgfältig zu planen.
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(sogenannte Impairments), soweit mög
lich, vermeiden und im Idealfall sogar 
einen Buchgewinn realisieren. Entspre
chend eignet sich die Prüfung verschie
dener Optionen zur künftigen Nutzung 
der Spitalgebäude. Verschiedene Umnut
zungsoptionen sind denkbar. 

Konsolidierung eröffnet Chancen

Die Spitäler können unterschiedliche 
Devestitionsmöglichkeiten abwägen – 
vom Verkauf der Parzellen und Gebäude 
an eine Konstellation aus Projekt
entwickler und EquityInvestor über die 

Veräusserung der Gebäude im Baurecht 
bis hin zu einer Abgabe an einen privat
wirtschaftlichen Betreiber. Vorstellbar 
ist auch, dass Spitäler selber eine 
 Teilumnutzung anstreben, wobei Pro
jektentwickler die Spitäler bei der Ent
wicklung von Umnutzungsoptionen un
terstützen. Die Zonenzugehörigkeit von 
Spitalliegenschaften wie auch die Regu
lierung von bestimmten Alternativnut
zungen machen eine enge Abstimmung 
mit den relevanten öffentlichen Ämtern 
in jedem Fall unumgänglich. 
Unterdessen hängt die Attraktivität 
 eines Engagements für potenzielle Käu

Ø Alters-/Pflegeheim
Ø Alterswohnungen

(bei gesichertem
öffentl. Zugang)

Ø Psychiatrische Klinik
Ø Rehabilitationsklinik
Ø Spezialklinik
Ø Laboratorium
Ø Ambulantes 

Notfallzentrum

Nutzungen
gesundheits-

versorgerischer
Natur

1

Ø (Kantonale) Schule
Ø Feuerwehr / Polizei
Ø Verwaltung (Büro)

Nutzungen der 
öffentlichen
Verwaltung

2 3

Ø Wohnen
Ø Kommerzielle

Nutzungen (Büro, 
Retail etc.)

Ø Alterswohnungen
Ø Freihaltezone
Ø Etc.

Umnutzungen
mit Umzonung

4

Ø Gemeinnütziger
Wohnungsbau (selten)

Ø Kulturelle Einrichtung
Ø Generationenhaus
Ø Asylzentrum
Ø Etc.

Andere

Optionen zur Umnutzung von öffentlichen akut-somatischen Spitälern
fer nicht nur vom Preis, von der Lage 
oder der künftigen Nutzung des Spital
gebäudes ab. Der Investor und/oder der 
Projektentwickler muss im Voraus wei
tere relevante Eckpunkte klären. So 
etwa, ob ein Erwerb des Gebäudes im 
Baurecht sinnvoll und wirtschaftlich ist. 
Ferner stellt sich die Frage, wie lange 
die Laufzeiten eines möglichen Bau
rechtvertrages andauern sollen; auch 
bei Miet oder Rückmietverträgen ist die 
anzustrebende Laufzeit ein zentraler 
Punkt. Bei Betreibernutzungen ist zu 
überlegen, welcher öffentlichrechtliche 
oder private Betreiber infrage kommt. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, welche be
sonderen Auflagen mit einem Kauf und 
der geplanten Umnutzung verbunden 
sind – und last not least, ob eine Umzo
nung notwendig ist und in absehbarer 
Zeit realisiert werden kann. Je nach Um
nutzungsvorhaben ergeben sich noch 
eine ganze Reihe weiterer Detailfragen, 
wie die folgenden Fallbeispiele zeigen. 

Umnutzung in ein Alters-/Pflege-
heim oder in Alterswohnungen

Aufgrund der Ähnlichkeit der Betriebs
abläufe und der benötigten infrastruk
turellen Bedingungen liegt eine Alter
nativnutzung als Alters und Pflegeheim 
oder auch als Alterswohnungen nahe. 
Aufgrund der Grösse bietet sich die 
Schaffung von regionalen oder sogar 
überregionalen Alters und Pflege
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institutionen an. Es gibt bereits einzelne 
Spitäler, die über die Jahre eine der
artige Transformation erlebt haben und 
deren Erfahrungen für eine Umnutzung 
als Inspiration dienen können – so etwa 
das heutige Spital und Altersheim Belp. 
Zu beachten ist, dass für die Errichtung 
von neuen Pflegeplätzen ein entspre
chender Bedarf nachzuweisen ist. Inte
ressant dürften auch integrative Model
le sein, wo, je nach Betreuungsintensität 
eines Patienten, eine passende Wohn
form angeboten werden kann. Die allei
nige Erstellung von Alterswohnungen in 
der Zone für öffentliche Bauten und An
lagen wurde in einigen Kantonen nur mit 
einer Sicherung des öffentlichen Zwecks 
respektive der Allgemeinzugänglichkeit 
als zonenkonform beurteilt (siehe bei
spielsweise den Entscheid des St. Galler 
Verwaltungsgerichts B 2016/82). 
Der Betrieb eines Alters oder Pflege
heims muss nicht zwingend durch die 
öffentliche Hand erfolgen – Betreiber
pools können offen bespielt werden, da
her sind verschiedene Konstellationen 
vorstellbar. Festzustellen ist: Der Kreis 

an möglichen Partnerschaften zwi
schen Investoren und Betreibern ist bei 
Pflegeeinrichtungen deutlich grösser 
als bei klassischen Spitalbauten. Denn 
im wachsenden Markt für Pflegedienst
leistungen sind derzeit nicht nur die re
nommierten Betreiber von Pflege und 
Alterszentren auf der Suche nach 
Expan sionsopportunitäten – auch die 
Zahl der Immobilieninvestoren, welche 
am wachsenden Gesundheitsmarkt 
 partizipieren wollen, nimmt stetig zu. 

Umzonung und Developments

Je nach Lage, Zustand und Grösse eines 
ehemaligen Spitalgebäudes sind Um
nutzungen im Bereich der Gesundheits
versorgung nicht möglich und eine 
 Umzonung wird unumgänglich. Eine Um
zonung – etwa in eine Wohnzone – kann 
für den Investoren wie für den Verkäufer 
interessant sein. Potenziell  drohende Ab
schreibungen auf den Spitalgebäuden 
können durch eine Veräusserung mögli
cherweise kompensiert werden und die 
Spitäler und/oder die Kantone in der 

Konsolidierung entlasten. Gleichzeitig 
bieten die oft guten Wohnlagen Chancen 
für Investoren und Entwickler. Ein Bei
spiel hierfür ist das Spitalzentrum Biel, 
welches einen neuen, effizienteren 
Standort ins Auge fasst und mittelfristig 
einen Verkauf der aktuellen Spitallie
genschaft an bester Lage beabsichtigt. 
Eigenen Angaben zufolge hat das Spital 
mit der Stadt Biel bereits eine Verein
barung unterzeichnet, in welcher «die 
wesentlichen Eckpunkte» der künftigen 
Nutzung des Areals festgehalten wur
den. Es ist denkbar, dass die gute Mikro
lage künftig für die Realisierung einer 
Wohnprojektentwicklung genutzt wird. 
Ein weiteres  Beispiel ist ein Projekt in 
Grenchen: Während ein Teil der früheren 
Spitalinfrastruktur in ein Gesund
heitszentrum umgenutzt wurde, werden 
auf dem Areal der abgebrochenen Spi
talbauten aktuell Miet, Eigentums und 
Pflegewohnungen realisiert. 
An manchen anderen Standorten könn
te eine solche Umzonung deutlich 
schwieriger sein. In einigen Kantonen 
wurde das Planungs und Baugesetz 

Marktmeinung
Gesundheitsimmobilien nach Corona

Die CoronaPandemie wirft einmal 
mehr die Frage auf nach der richtigen 
Strategie für Gesundheitsbauten, ins
besondere für Spitäler. Wie viel Flexibi
lität der Bauten ist für Sonderfälle, wie 
viele Betten und wie viel Personal sind 
notwendig?
Gesundheitsökonomen werden bestäti
gen, dass die bisher empfohlenen Stra
tegien zur Konzentration von stationä
ren wie ambulanten Spitalleistungen in 
grösseren, regionalen Zentren im 
Grundsatz richtig sind – auch nach Co
rona. Diese Zentrums spi täler werden 
ergänzt durch dezen trale Gesund
heitszentren als nahe Anlaufstelle für 
einen hohen Anteil der niederschwelli
gen Versorgung. 
Der Vorteil ist offenkundig: Medizini
sche Eingriffe sollten am besten dort 
erfolgen, wo Erfahrung, genügende 
Fallzahlen und gute Infrastruktur auf
einandertreffen; gleichzeitig ist die 
Konzentration von hoher Kompetenz 
sowie von genügendem und gut ausge
bildetem Personal die Voraussetzung 
dafür, auf Sondersituationen bestmög

lich reagieren zu können. Dennoch 
bleibt eine Frage offen, gerade nach 
der CoronaPandemie: Sind die räumli
chen Infrastrukturen der Spitäler in der 
Lage,  flexibel genug auf besondere 
 Herausforderungen zu reagieren? 
Auch künftig dürften für die Funktiona
lität von Gesundheitsimmobilien Flexi
bilität, Multifunktionalität und Modu
larität entscheidend sein. Damit die 
Leistungsfähigkeit dieser Einrichtun
gen gewährleistet ist, ist nicht zuletzt 
der Bauherr respektive der Besteller 
gefordert: Er muss über die Kompetenz 
zur verbindlichen Formulierung der 
Leistungsziele der medizinischen Infra
struktur verfügen; das jeweilige Ziel 
muss vor der Planung exakt formuliert 
werden und beim Bau messbar und 
einforderbar sein. Die Erfahrung zeigt 
leider, dass es Bauherren an dieser 
Kompetenz oftmals mangelt. Besteller 
von Gesundheitsimmobilien müssen 
mehr Zeit und Ressourcen in die stra
tegische Planung investieren. Beschaf
fungsmodelle wie der Gesamtleister
wettbewerb sind hier zielführend, da 

sie zum einen die Erfüllung der Zielvor
gaben gewährleisten und zum anderen 
eine Risikooptimierung beinhalten. Nur 
so können Qualität, Kosten und Termi
ne umfassend und verbindlich einge
fordert werden – wesentliche Vorteile, 
die auch die KBOB Koordinationskonfe
renz der Bau und Liegenschaftsorga
ne der öffentlichen Bauherren erkannt 
hat. Die fehlende Vorbereitung führt 
unweigerlich zu erheblichem Mehrauf
wand, Kompromissen, laufenden Pro
jektbereinigungen mit Nachtragsma
nagement – und in der Regel ohne 
Garantien. Es geht hier letztlich um 
Steuergelder. Volksvermögen, das ge
rade im Gesundheitswesen als einem 
elementar wichtigen Versorgungsbe
reich sparsam und zielführend einzu
setzen ist.

Peter Gallmann,  
Immobilien experte 
und Inhaber  
der Immexpert 
GmbH, Richterswil
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(PBG) erst kürzlich revidiert und den 
Gemeinden oftmals eine Übergangsfrist 
zur Anpassung der Nutzungspläne 
 gewährt. Wo diese Anpassungen noch 
nicht realisiert wurden, dürften Um
zonungen mittelfristig nur schwierig 
umzusetzen sein – ein Umstand, der im 
Planungsprozess einzukalkulieren ist. 

Strategie mit Risiken

Für den gemeinnützigen Wohnungsbau 
konnten ehemalige Spitalliegenschaften 
in der Zone für öffentliche Bauten in der 
Vergangenheit nur äusserst selten ver
wendet werden; allenfalls in Einzelfällen 
wurde eine solche Nutzung mit dem Ver
weis auf die Mitverantwortung der öffent
lichen Hand an der Schaffung von bezahl
barem Wohnraum gutgeheissen (Art. 41 
Abs. 1 lit. e Bundesverfassung). Je nach 
Eignung der Standorte und kommunalem 
Bedarf können Investoren dieser Argu
mentation zu folgen versuchen. Jedoch 
ist eine solche Strategie mit wesentlichen 
Risiken verbunden. In aller Regel wurde 
der gemeinnützige Wohnungsbau in der 

Vergangenheit nicht als zonenkonform 
klassifiziert. Die Gründe dafür liegen 
nicht nur an der Flexibilität der Ausle
gung der Zonenordnung – oftmals eignen 
sich die Grundstücke aufgrund ihrer 
Lage, Nutzungen in der Nachbarschaft 
oder infolge Immissionen nur unzurei
chend für eine reine Wohnnutzung. Zu
dem fehlt es der entsprechenden Bau
zone an Ausnützungsbeschränkungen; 
so besteht die Gefahr, dass die gemein
nützigen Wohngebäude übernutzt und 
somit unattraktiv werden. 

Fazit

Spitalgesellschaften werden im Zuge 
von Konsolidierungsanstrengungen ein
zelner Kantone Handlungsoptionen für 
ihre oftmals gut gelegenen Grundstücke 
und Gebäude definieren müssen – was 
Projektentwicklern und Immobilien
investoren Chancen bietet, Umnut
zungskonzepte proaktiv mitzugestalten 
und umzusetzen. In allen aufgezeigten 
Szenarien sollten allfällige Umnut
zungskonzepte von Beginn an zusam

men mit den Gemeinden gestaltet und 
umgesetzt werden. Die Stakeholder Spi
tal und Kanton sind hierbei auf innova
tive Konzepte der Projektentwickler an
gewiesen, um nachhaltige Lösungen für 
ihre Standorte zu finden. In diesem für 
viele Investoren unbekannten Terrain 
sind eine enge Abstimmung mit den re
levanten Behörden und die Schaffung 
von politischen Mehrheiten von grosser 
Wichtigkeit. 
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